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Frau  
Gisela Rexrodt 
fraktionsloses Stadtratsmitglied  
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Beantwortung der Anfrage des Stadtratsmitgliedes Frau Rexrodt - Finanzierung 
„Wartburgarena O1“  
(AF-0030/2024) 
 
Sehr geehrte Frau Rexrodt, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
 
zu 1. 
Besagtes Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt Eisenach. 
 
 
zu 2. 
Ja. 
 
 
zu 3. 
Die SWG besitzt bereits einen nicht unwesentlichen Anteil an den Eisenacher Kleingarten-
anlagen. Im Zuge des Grundstückstauschs wird die SWG die noch in städtischem Besitz 
befindlichen 29 Kleingartenanlagen ebenfalls übernehmen und zukünftig bewirtschaften. 
 
 
zu 4. 
Die Bauantragsunterlagen werden derzeit erarbeitet. Der Nachweis der erforderlichen 
Stellplätze wird mit Einreichung der Bauantragsunterlagen im Baugenehmigungsverfahren 
durch den Bauherrn vorgelegt und ist durch die Stadtverwaltung zu prüfen. Erst danach können 
hierzu genaue Zahlen genannt werden. 
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zu 5. 
Eine pauschale Aussage hierzu ist nicht möglich, da Fördermittelbescheide unterschiedliche 
Regelungen enthalten können. Da diese noch nicht vorliegen, wird eine Einzelfallbetrachtung 
voraussichtlich ab Leistungsphase 6 der HOAI erforderlich und mit den Fördermittelgebern 
abzustimmen sein.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Christoph Ihling 
Oberbürgermeister 
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